
G. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis 

 

Wir fassen das Ergebnis unserer gesetzlichen Prüfung nach § 53 GenG wie folgt zusammen: 

Unsere Prüfung umfasst danach die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Dazu sind die Einrichtungen, die Vermögenslage, sowie 

die Geschäftsführung der Genossenschaft zu prüfen. Die Beurteilung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse erfolgt unter Einbeziehung des in der Verantwortung des Vorstandes aufgestellten 

Jahresabschlusses.  

 

Grundsätzliche Feststellungen  

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Bewirtschaftung seines unter der 

wohnungswirtschaftlichen Tätigkeit dargestellten Bestandes an 660 Wohneinheiten. Weiterhin 

betätigt sich das Unternehmen als Verwalter von Mietobjekten für Dritte.  

Im Berichtsjahr wurden notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand durchgeführt. 

Die Verwaltung des eigenen Miethausbestandes und die Verwaltung fremder Wohnungen erfolgten 

ordnungsgemäß und sachkundig. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Genossenschaft mit ihrer im 

Prüfungszeitraum ausgeübten Geschäftstätigkeit ihren satzungsmäßigen Förderzweck durch „gute, 

sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung“ an Mitglieder erfüllt.  

 

Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse unter Einbeziehung von Buchführung und 

Jahresabschluss 

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung, sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 entspricht den gesetzlichen Erfordernissen.  

Die Vermögenslage der Genossenschaft ist geordnet. Bei der langfristigen Finanzierung des 

Anlagevermögens ergibt sich zum 31. Dezember 2020 eine Überdeckung von T€ 1.278,6. 

Die Genossenschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen im Berichtszeitraum jederzeit 

uneingeschränkt nachkommen.  

Die Ertragslage schloss im Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von € 1.093.704,72 ab.  

Dieser ist in erster Linie auf den Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung zurückzuführen.  

 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung  

Unsere Prüfungshandlungen haben ergeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat ihren gesetzlichen und 

satzungsmäßigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen sind.  

Die Mitgliederliste enthält die nach §30 GenG erforderlichen Angaben.  


